
fungsbegründung ergänzen zu können, so ist 
ihm Sprecherlaubnis zu erteilen und eine an
gemessene Frist zu setzen. Vor Ablauf die
ser Frist ist eine Verwerfung der Berufung 
als offensichtlich unbegründet unzuläs
sig."26

4.3.3.
Der Geschädigte
Die Mitwirkung des Geschädigten am Straf
verfahren dient sowohl dem gesamtgesell
schaftlichen Kampf gegen die Kriminalität 
als auch der Durchsetzung seiner Rechte.

H. Harrland legte dazu dar: „Der konse-, 
quenten und zügigen Durchsetzung der ma
teriellen Wiedergutmachung des Schadens 
kommt wie der Verwirklichung der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit ein hoher Stel
lenwert zu. In keiner Phase des Verfahrens 
dürfen Zweifel daran auf kommen, daß es zu 
den Grundpflichten des Täters gehört, den 
durch die Tat angerichteten Schaden wieder
gutzumachen ... Es geht um hohe Rechts
sicherheit, um die Gewähr für jeden Bürger, 
daß sein sozialistischer Staat alles unter
nimmt, um Rechtsverletzer konsequent zur 
Wiedergutmachung des angerichteten Scha
dens heranzuziehen . . . Die Wiedergut
machung hat eine doppelte Bedeutung: zum 
einen als Beseitigung des angerichteten Scha
dens und zum anderen als Erziehungsmaß
nahme."27

Fehlerhaft wäre es. die Mitwirkung des Ge
schädigten auf die Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen zu reduzieren und 
anzunehmen, daß es bei seiner Mitwirkung 
am Strafverfahren nur um die Durchsetzung 
dieser Ansprüche ginge. Die Mitwirkung des 
Geschädigten stärkt das Vertrauen der Bür
ger zu ihrem sozialistischen Staat und ent
spricht dem Wesen des Strafverfahrens. Ein 
aktives Auftreten des Geschädigten in der 
gerichtlichen Hauptverhandlung’kann deren 
Wirksamkeit wesentlich erhöhen. Die Or
gane der Strafrechtspflege sollen deshalb 
auf die Mitwirkung des Geschädigten hin
wirken. Rechtsträger gesellschaftlichen 
Eigentums sind zur Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen gesetzlich ver
pflichtet.

Aus den in § 17 Abs. 1 grundsätzlich und 
in weiteren Bestimmungen der StPO im ein
zelnen geregelten Mitgestaltungsrechten fol
gen entsprechende Pflichten der Organe der 
Strafrechtspflege. Zu beachten ist in diesem

Zusammenhang das Recht des Staatsan
walts, Schadenersatzansprüche von Rechts
trägern sozialistischen Eigentums und auf 
diese übergegangene Schadenersatzan
sprüche von Geschädigten selbständig gel
tend zu machen (§ 198). Die Erfüllung der 
den Organen der Strafrechtspflege obliegen
den Pflichten ermöglicht wiederum eine ak
tive Mitwirkung des Geschädigten im Straf
verfahren. Paragraph 17 Abs. 3 verpflichtet 
die Organe der Strafrechtspflege insbeson
dere zur
— Feststellung des entstandenen Schadens 

im Rahmen der Prüfung und Feststel
lung der individuellen strafrechtlichen 
V er ant wortlichkeit

— Belehrung des Geschädigten über seine 
Rechte (einschließlich der Belehrung 
über Rechtsgrundlage und Höhe eines 
möglichen Schadenersatzanspruches)

— Unterstützung des Geschädigten in der 
Wahrnehmung seiner Rechte

v— Information über abschließende Ent
scheidungen.
Geschädigter im Sinne des § І7 ist jede 

(auch juristische) Person, die durch eine 
(den Gegenstand des Strafverfahrens bil
dende) Straftat unmittelbar moralisch, phy
sisch oder materiell verletzt worden ist. Im 
Falle eines Tötungsdelikts sind auch die 
in § 339 ZGB genannten Personen Geschä
digte. Im Interesse des Schutzes des sozia
listischen Eigentums sowie der beschleunig
ten und rationellen gerichtlichen Entschei
dung sind dem Geschädigten solche Rechts
träger sozialistischen Eigentums — insbe
sondere sozialistische Betriebe, Sozialver
sicherung und Staatliche Versicherung der 
DDR — gleichgestellt, auf die kraft Geset
zes oder Vertrages Schadenersatzansprüche 
des Geschädigten übergegangen sind.28

26 „OG-Urteil vom 29. 10. 1971", Neue Justiz, 
1972/4, S. 112.

27 „Aufgaben der Staatsanwaltschaft bei der 
Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen", 
Neue Justiz 1978/11, S. 490, vgl. generell zur 
Rechtsprechung bei der Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen: Richtlinie des Ple
nums des Obersten Gerichts der DDR, vom 
14. 9. 1978, GBl. I 1978 Nr. 34 S. 369.

28 Vgl. W. Herzog/E. Kermann/H. Willamowski, 
„Wirksamere Durchsetzung von Schaden
ersatzansprüchen im Strafverfahren", Neue * 
Justiz, 1975/15, S. 443 f.
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